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1. Anlass und Zweck der Planung 

 
Die Stadt Reutlingen sieht sich derzeit mit einem angespannten Wohnungsmarkt konfrontiert. Beson-
ders Mietwohnungen im günstigen Preissegment sind auf dem Wohnungsmarkt in kaum ausreichender 
Anzahl verfügbar.  
 
Nicht nur junge Familien befördern die hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, sondern insbe-
sondere suchen auch Senioren und Studenten ihrer individuellen Lebensphase angepassten preiswer-
ten Wohnraum. Die attraktive Wohnlage am Rande des Biosphärengebiets Schwäbische Alb und die 
hohe Standortgunst der Stadt Reutlingen im Verdichtungsraum Stuttgart, lässt auch in den kommenden 
Jahren einen erheblichen Wohnraumbedarf erwarten. 
 
Um der Nachfrage an Wohnbauflächen gerecht zu werden, ist es Ziel des Bebauungsplans, die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die vorwiegende Realisierung von Wohnbebauung für die bislang 
unter- bzw. ungenutzte Fläche zu schaffen. Im Sinne der Stadt der kurzen Wege entstehen auch Ge-
werbeflächen. Diese Nutzungsmischung trägt zur Belebung des Quartiers bei und schafft einen urbanen 
Charakter. Durch den Bebauungsplan Justinus-Kerner-Straße wird dem Grundsatz der städtebaulichen 
Entwicklung durch Maßnahmen im Innenbereich Rechnung getragen.  
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2. Lage und Geltungsbereich 

 
Das ca. 5,8 ha große Plangebiet umfasst die derzeitigen Flurstücke 7991/2, 8220, 8220/1, 8221/4, 
8221/9, 8351/3 Gemarkung/Flur Reutlingen sowie Teilbereiche der Flurstücke 8221/1, 8221/3, 8221/9 
Gemarkung/Flur Reutlingen, und Teilbereiche der derzeitig verkehrlich genutzten Flurstücke 3978, 
7703, 11058 und 11058/1 Gemarkung/Flur Reutlingen. Es befindet sich südlich des Wohngebiets Rö-
merschanze, schließt im Osten mit der Justinus-Kerner Straße sowie im Süden mit der Schieferstraße 
ab und grenzt im Westen unmittelbar an das denkmalgeschützte Gmindersdorf an. 
 
Maßgeblich für die Abgrenzung ist der zeichnerische Teil des Bebauungsplans. 
 

3. Planerische Rahmenbedingungen 

 
3.1 Derzeitige Nutzung 
 
Die im östlichen Teil des Plangebiets befindlichen Baracken wurden abgerissen, sodass das Flurstück 
8220/1 eine ungenutzte Brachfläche darstellt. Der nördliche Teil dieses Flurstücks sowie die überwie-
gende Fläche des nordöstlichen Flurstücks 8221/4 sind durch einen bewachsenen Hang geprägt. Ent-
lang der Straße „Am Schieferbuckel“ wird eine Teilfläche von Flurstück 8221/4 derzeit ungenehmigt als 
Parkplatz und Abstellfläche genutzt. Der westliche Teil des Plangebiets, Flurstück 8220 ist eine weitge-
hend ungenutzte Grünfläche mit Randbewuchs. Auf Flurstück 8351/3 im Norden des Plangebiets befin-
det sich eine öffentliche Grünfläche mit mindergenutzten Aufenthaltsmöglichkeiten.  
 
3.2 Bestehendes Planungsrecht 
 
Mehrere Teilflächen des Plangebiets werden von gültigen Bebauungsplänen erfasst. Nach dem Bebau-
ungsplan IV-86 „Bebauungsplanänderung Schieferbuckel, westl. der Justinus-Kerner-Straße“ aus dem 
Jahr 1979 ist für den nordwestlichen Bereich des Plangebiets eine öffentliche Grünfläche mit Spielplatz 
vorgesehen. Der Spielplatz wurde jedoch nicht realisiert. Zudem sind für Teilfläche im Norden und 
Nordosten im selben Bebauungsplan Mischgebietsflächen festgesetzt. Die Justinus-Kerner-Straße im 
Osten sowie der gesamte Raum zwischen Schieferstraße bis Justinus-Kerner-Straße im Süden und 
Südosten liegen im Geltungsbereich der Bebauungspläne V-109 „Bebauungsplanänderung Ost-West-
Trasse, Teilstück zwischen Rommelsbacher Straße und Justinus-Kerner Straße“ aus dem Jahr 1978 
und IV-94 „Bebauungsplanänderung Ost-West-Trasse zwischen Justinus-Kerner-Straße und Lohmüh-
lestraße“ aus dem Jahr 1989. Hier werden im gültigen Bebauungsplan die Verkehrsflächen der genann-
ten Straßen in ihrem derzeitigen Verlauf in Verbindung mit Verkehrsgrün und der Fläche zur Beseitigung 
von Abwasser auf Flurstück 8221/1 definiert.  
 
Im westlichen Teil des Plangebietes zwischen Bebauungsplan IV-86 und IV-94 liegt der Teilbereich des 
Baulinienplans IV-53, „Lageplan Gewand Kirchsteig“ von 1926. Dieser legt für einen damals geplanten 
Straßenverlauf zur Gmindersdorfer Siedlung fest, bis zu welcher Grenze gebaut werden darf.  
 
Im geltenden Flächennutzungsplan (FNP) des Nachbarschaftsverbandes Reutlingen-Tübingen sind für 
das Gebiet allgemeine Grünflächen, Verkehrsflächen und eine Sonderbaufläche Vereinsheim darge-
stellt. Der Flächennutzungsplan wird derzeit fortgeschrieben und wird im Wege einer Berichtigung bzw. 
im Zuge der Fortschreibung angepasst. 
 
3.3 Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 
erfolgen. Dazu bedarf es bestimmter Voraussetzungen, die im Folgenden dargelegt werden:  
 
Voraussetzungen nach § 13a (1) Satz 1 BauGB: 
Durch den Bebauungsplan soll die innerörtliche Nachverdichtung von Flächen innerhalb der bebauten 
Ortslage vorbereitet werden. Er dient der Schaffung von Wohnraum durch Nachverdichtung und Wie-
dernutzbarmachung einer innerörtlichen, minder genutzten Fläche und beschreibt somit eine Maßnah-
me der Innenentwicklung. Damit ist die erste Voraussetzung für die Anwendung des § 13a BauGB ge-
geben. 
 
Gemäß § 13a (1) Satz 2 BauGB kann ein Bebauungsplanverfahren im beschleunigte Verfahren nur 
gewählt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO oder eine 
Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt: 
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• weniger als 20.000 m² (§ 13a (1) 1 BauGB) oder 
• 20.000 m² bis weniger 70.000 m² (§ 13a (1) 1 BauGB). 
 
Der vorliegende Bebauungsplan „Justinus-Kerner-Straße“ umfasst ein Plangebiet von insgesamt ca. 
58.000 m². Die überbaubare Grundstücksfläche umfasst, unter Annahme der festgesetzten maximalen 
GRZ und Baufenster ca. 15.000 m².  
In Verbindung mit den Bebauungsplänen, die im räumlichen Zusammenhang stehen, liegt die zulässige 
Grundfläche über dem Schwellenwert von 20.000 m² im Sinne des § 13a (1) 2. Eine überschlägige Prü-
fung, unter der Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien ist erforderlich. Nach 
überschlägiger Prüfung (siehe Kapitel 6) gem. § 13a (1) Nr. 2 BauGB und unter Berücksichtigung der 
Anlage 2 dieses Gesetzes, wird die Einschätzung erlangt, dass voraussichtlich keine erheblichen Um-
weltauswirkungen zu erwarten sind. Die Kriterien des § 13a (1) 2 BauGB werden entsprechend erfüllt. 
 
Von der Beschleunigung des Verfahrens gem. § 13a (2) 1 i.V.m. § 13 (2) 1 BauGB durch den Verzicht 
einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB wird abgesehen. Eine 
frühzeitige Beteiligung wurde vom 16.11.2015 bis einschließlich 18.12.2015 (ursprüngliche Bebauungs-
planverfahren „Justinus-Kerner-Straße“ und „Schieferterrassen“ bzw. vom 11.12.2017 bis einschließlich 
19.01.2018 (ursprüngliches Bebauungsplanverfahren „Anschlussknoten Justinus-Kerner-Straße an 
Schieferstraße“ durchgeführt. 
 

4. Planungskonzeption 

 
4.1 Städtebauliches Konzept 
 
Die vier Bebauungsplangebiete „Sickenhäuser Straße/Irtenbach“, „Sickenhäuser Straße/Gellertstraße“, 
„Justinus-Kerner-Straße“ und „Schieferterrassen“ stehen in engem räumlichem und funktionalem Zu-
sammenhang. Der gesamte Bereich als städtebauliche bedeutsame innerstädtische Entwicklungsfläche 
wurde daher als „Entwicklungsfläche Schieferbuckel“ einer ganzheitlichen Betrachtung unterzogen. Als 
Basis für die weitere Planung wurden die gutachterlichen Ergebnisse in dem Grundlagenkonzept „Schie-
ferbuckel“ (GR-Dr. 16/066/02) zusammengeführt. Zur weiteren Konkretisierung und Sicherung einer 
sinnvollen städtebaulichen Entwicklung wurde vom Gemeinderat im November 2017 die Durchführung 
eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs für die drei Bebauungsplangebiete „Sickenhäuser Stra-
ße/Irtenbach“, „Justinus-Kerner-Straße“ und „Schieferterrassen“ beschlossen (GR-Dr. 17/129/01). Ent-
sprechend des Gemeinderatsbeschlusses aus dem November 2018 wurden die Bebauungsplanverfah-
ren „Justinus-Kerner-Straße“ und „Schieferterrassen“ auf Basis des Siegerentwurfes des Wettbewerbs 
gemeinsam mit dem Bebauungsplan „Anschlussknoten Justinus-Kerner-Straße an Schieferstraße“ ge-
bündelt und als Bebauungsplanverfahren „Justinus-Kerner-Straße“ fortgeführt (GR-Dr. 18/133/01.1). 
 
Das städtebauliche Konzept gibt eine schlüssige Antwort auf die besonderen Anforderungen an diesem 
Standort hinsichtlich der topographischen Lage, der Umgebungsbebauung, der Durchlüftung und der 
Lärmemissionen der B28. Der Entwurf weist Wohnbebauung ausschließlich im Geschosswohnungsbau 
auf und gliedert das Areal in fünf Abschnitte. 
 
Im südwestlichen WA 1 gruppieren sich vier Gebäudekörpern mit jeweils fünf Geschossen um einen 
gemeinsamen Wohnhof. Das lang gestreckte Gebäude im Südosten schirmt mit schmalen Verbin-
dungsbauten zwischen den drei Hauptgebäudekörpern die Schallemissionen der südöstlich verlaufen-
den Bundestraße ab und schafft so eine hohe Aufenthaltsqualität im Innenhof. Die Ansiedlung von Ge-
werbeeinheiten entlang des nordöstlich angrenzenden Quartiersplatzes wird durch entsprechende Ge-
staltung der Raumhöhen ermöglicht. Im Nordwesten nehmen die fünf Punkthäuser des WA 2 die auf-
grund der Topographie höher gelegene, durch einen Grünzug getrennte nördliche Nachbarbebauung 
auf und bieten attraktiven Wohnraum im Geschosswohnungsbau. Im Planungsprozess wurde die Ge-
bäudehöhe noch einmal reduziert. Verschattungsstudien zeigen, dass die neuen Punkthäuser keine 
nennenswerte Verschattung für die Bestandgebäude verursachen.  
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Abbildung 1: Städtebauliches Konzept 
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Im Südosten der Fläche, entlang der B 28, werden die fünfgeschossigen Gebäude als attraktive und 
belebte Lärmschutzbebauung ausgebildet. Jeweils in den Mittelbereichen der Quergebäude werden 
vollverglaste Loggien realisiert. Die beiden Gebäudekomplexe in MU 1 und MU 2 folgen so dem Prinzip, 
den Lichteinfall aus Südosten zu ermöglichen und Blickbeziehungen Richtung Innenstadt und Albtrauf 
zu schaffen, gleichzeitig aber ein von den erheblichen Schallemissionen der B 28 geschütztes Wohn-
quartier zu schaffen. Die Gestaltung der Gebäudefassaden greifen die Gestaltung des östlich angren-
zenden Bebauungsplangebietes „Sickenhäuser Straße/Gellertstraße“ auf und fassen den Straßenraum 
der B 28 ein, sodass dieser als städtischer, urbaner Raum erlebt werden kann. Diese Urbanität wird 
zudem durch vorgesehene Gewerbeeinheiten insbesondere in den straßenseitigen Erdgeschosslagen 
ausgeprägt. 
 
Zwischen Steilhang, Boulevard und Justinus-Kerner-Straße erstrecken sich im nordöstlichen Bereich 
des Plangebiets drei Baukörper, welche der Wohnnutzung zugeführt werden. Das Potential zwischen 
dem heuten durchgrünten Steilhang des ehemaligen Steinbruchs und dem Boulevard wird durch eine 
stimmige Positionierung der Gebäude genutzt. Richtung Norden mit Blick auf die grüne Wand des Steil-
hangs, südlich der lebendige Boulevard und gute Besonnung, werden hier in schwieriger Lage attraktive 
Wohnräume geschaffen. Durch die Gebäude wird der Boulevard nach Norden hin gefasst, in den Fugen 
werden allerdings auch Blickbeziehungen auf den charakteristischen Steilhang geschaffen, welcher ein 
wesentlicher Teil der Identität des Plangebietes darstellt. 
 

 
 
Abbildung 2: Schnitte Punkthäuser in WA 2 mit nördlich angrenzender Bestandsbebauung 

Die Parkierung für alle Gebäude erfolgt in Tiefgaragen. Ergänzend kann die Fläche zwischen Bebauung 
und B 28 entsprechend ihrer derzeitigen Nutzung als Parkplatzfläche genutzt werden. Eine Überbauung 
sowie eine Nutzung als Erholungsfläche sind aufgrund des darunterliegenden Regenüberlaufbeckens 
nicht möglich. Für die Allgemeinheit werden zudem mindestens 25 Parkplätze im Bereich des Boule-
vards sowie zwischen WA 1 und WA 2 und südlich von MU 1 eingerichtet. 
 
Die Gestaltung der Freiflächen ist im städtebaulichen Entwurfskonzept dargestellt. Das Freiraumkonzept 
wird von mehreren wesentlichen Elementen getragen. Im Norden bildet die vorhandene Grünstruktur 
auch weiterhin den Übergang zur Bestandsbebauung. Der Grünzug wird durch einen Panoramaweg 
erlebbar gemacht, welcher Ausblicke auf Stadt und Albtrauf bietet. Im Bereich des Steilhangs südlich 
der Straße „Am Schieferbuckel“ wird der Panoramaweg auf einer vorhandenen Hangstufe als Pfad fort-
geführt. Von der Aussichtsbastion zwischen WA 2 und WA 3 führt in Nord-Süd-Richtung eine Wegever-
bindung in die nördlich angrenzende Römerschanze sowie zum Quartiersplatz. Aussichtsbastion und 
Quartiersplatz liegen in der zentralen Grünfuge, welche das Scharnier zwischen dem westlichen und 
dem östlichen Teil des Plangebiets bilden. Der Quartiersplatz bildet dabei den westlichen Schlusspunkt 
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des Boulevards, welcher im östlich angrenzenden Bebauungsplangebiet fortgeführt wird. Westlich des 
Gebiets wird als Übergang zum denkmalgeschützten Gmindersdorf eine Grünschneise mit hoher Auf-
enthaltsqualität geschaffen. Durch Fußwegeverbindungen und Spielmöglichkeiten wird hier als Ergän-
zung zu den beiden urbaneren Quartiersplätzen ein grüner Begegnungsraum für die Bewohner des 
Quartiers und der umliegenden Wohngebiete geschaffen. 
 
In der westlichen und nördlichen Grünfläche werden viele vorhandene Bäume und Gehölze erhalten. Im 
Bereich topographischer Anpassungen können nur wenige vorhandene Bäume erhalten bleiben. Des-
halb wird das neue Quartier durch zahlreiche Baumpflanzungen auch innen intensiv begrünt, sodass 
sich insgesamt eine positive Baumbilanz ergibt. Dabei dominieren auf dem Boulevard locker gepflanzte 
Einzelbäume und kleine Gehölzgruppen in nutzbaren Rasenflächen, entlang der weiteren öffentlichen 
Straßen werden lineare Baumpflanzungen in großzügigen Baumbeeten geplant. Eine Begrünung aller 
Dachflächen und die Ermöglichung einer hindernisarmen Durchströmung des Quartiers durch Kaltluft 
gewährleisten ein dauerhaft gutes Klima im Quartier und in den benachbarten Flächen.  
 
Entsprechend der Reutlinger Wohnungspolitik wird durch flexible und unterschiedliche Wohntypologien 
im gesamten Gebiet eine hohe soziale Durchmischung gewährleistet. Die unterschiedlichen Wohnungs-
typen werden in allen Einzelquartieren gestreut und in unterschiedlichen Geschossen entstehen. Alle 
Gebäude im Bebauungsplangebiet werden an die Fernwärmeversorgung des zuständigen Versorgungs-
trägers angeschlossen und in Teilbereichen durch ein internes Nahwärmenetz ergänzt. Der Energieträ-
ger für das Nahwärmenetz ist die Solarthermie.  
 
4.2 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 
Art der baulichen Nutzung 
 
Der Bebauungsplan setzt für die Teilflächen WA 1, WA 2 und WA 3 nach § 4 der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) ein Allgemeines Wohngebiet (WA) fest. Für die Teilflächen MU 1 und MU 2 wird ent-
sprechend § 6a BauNVO ein Urbanes Gebiet festgesetzt. Die Kombination der beiden Gebietskatego-
rien ermöglicht eine lagegerechte Eingliederung des Bebauungsplangebiets in die umgebenden Bebau-
ungsstrukturen und schafft einen Übergang von der überwiegenden Einfamilienhausbebauung im Nor-
den zu den gewerblichen Nutzungseinheiten entlang der Bundesstraße B 28. Die festgesetzten Arten 
der baulichen Nutzung ermöglichen die städtebaulich gewünschte innerstädtische Bebauung mit hohen 
Nutzungsdichten und einer Nutzungsmischung aus Wohn- und Gewerbeflächen und trägt der hohen 
Nachfrage nach Wohnraum auf dem lokalen Immobilienmarkt Rechnung. 
 
Durch die Zulässigkeit von Einrichtungen der Nahversorgung, nicht störenden Handwerksbetrieben, 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie die ausnahms-
weise Zulässigkeit von sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben (gemäß § 4 (3) BauNVO) im All-
gemeinen Wohngebiet bleibt die Nutzungsmischung nicht auf die als Urbanes Gebiet ausgewiesenen 
Flächen beschränkt. 
 
Die Bewohner sollen im Quartier die notwendigen Nutzungen, wie z.B. Bäcker, Metzger, Friseur, medi-
zinische und soziale Infrastruktur in Anspruch nehmen können. Damit soll dem Leitgedanken der Stadt 
der kurzen Wege gefolgt werden. Als Standort für gewerbliche Nutzungen, zur Belebung des Quartiers, 
eignen sich besonders die Erdgeschossflächen entlang der Quartiersstraßen. Aus diesem Grund kön-
nen nicht störende Gewerbebetriebe in den Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zugelassen 
werden. Zur weiteren Sicherung einer angemessenen Nutzungsmischung sowie einer gewissen Kon-
zentrationswirkung im Gebiet wird die Geschossfläche für Wohnnutzung in den Urbanen Gebieten MU 1 
und MU 2 auf 75 % begrenzt, damit ein angemessener Teil z.B. für gewerbliche Flächen genutzt werden 
kann. Das entspricht voraussichtlich dem (Erd-)Geschoss der Gebäude. Gastronomische Betriebe, Ein-
zelhändler aber auch Praxen oder andere Nutzungen mit Kundenverkehr entlang des Boulevards und 
am Quartiersplatz tragen in besonderem Maße zur Belebung des Quartiers und zum urbanen Charakter 
bei. Um eine gewisse Kleinteiligkeit zu wahren und großflächigen Einzelhandel zu unterbinden sind 

Einzelhandelsbetriebe bis maximal 350 m² zulässig.  
 
Im Allgemeinen Wohngebiet werden die nach § 4 (3) Nr. 1 und Nr. 3 bis 5. BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbau-
betriebe, Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Damit soll der aus den zuvor genannten 
Nutzungen resultierender erheblicher gebietsfremder motorisierter Individualverkehr vermieden werden. 
Darüber stehen die zuvor genannten Nutzungen dem Charakter des Gebietes entgegen und bergen 
Störpotenzial. 
Im Urbanen Gebiet sind die nach § 6a (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Vergnü-
gungsstätten, Tankstellen) nicht zulässig. Die zuvor genannten Gründe in Bezug auf das Allgemeine 
Wohngebiet gelten hier gleichermaßen.  
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Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ), Anzahl der Vollgeschosse 
(VG), die Geschossfläche (GF) und die maximale Höhe der baulichen Anlagen in Metern über Normal-
höhennull (GH in m ü. N.N.) bestimmt. 
 
Die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,4 für das Allgemeine Wohngebiet (WA) und 0,8 für das Urbane 
Gebiet (MU) entspricht der nach § 17 (1) BauNVO geregelten Obergrenze der Baunutzungsverordnung. 
In Verbindung mit der zulässigen maximalen Gebäudehöhe, der Anzahl der Vollgeschosse und der ma-
ximal zulässigen Geschossfläche erlauben die Festsetzungen eine Bebauungsdichte, die dem städte-
baulichen Konzept entspricht. Diese Dichte folgt nicht nur dem Ziel der Schaffung von Wohnraum ent-
sprechend der Wohnbauflächenoffensive 2025, sondern wird auch der besonderen Lage im Innenstadt-
gebiet Reutlingens gerecht und ist vor diesem Hintergrund angemessen. 
 
Die Festsetzung der maximalen Gebäudehöhen ist unmittelbar aus dem städtebaulichen Konzept abge-
leitet. Durch Ansichten, Gelände- und Gebäudeschnitte konnten die Gebäudehöhen, welche die Grund-
lage für die Festsetzungen des Bebauungsplans bilden, beurteilt werden. Die maximalen Gebäudehö-
hen werden als absolute Maße bezogen auf die NN-Höhe festgesetzt. Damit ist die Ebene Normalhö-
hennull unterer Bezugspunkt der Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen gemäß § 18 (1) BauNVO. 
 
Um die gewünschte städtebauliche Qualität auch in den Bereichen schwieriger topographischer Ver-
hältnisse zu sichern und ein einheitliches Fassadenbild zu erzielen, werden ebenfalls die im städtebauli-
chen Konzept dargestellte Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. 
 
Bauweise 
 
Im WA 2 wird eine offene Bauweise festgesetzt. Diese Baufenster bilden den Übergang zur nördlich 
angrenzenden, von Einfamilienhäusern geprägten Umgebungsbebauung. Die Körnung der Einzelhäuser 
in offener Bauweise mit großzügigen Gebäudeabständen gewährleistet eine harmonische Anbindung an 
die Bestandsbebauung. 
 
Im übrigen Quartier wird eine abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise mit Grenzabstand 
zu den jeweils benachbarten Gebäuden festgesetzt. Das im Vorfeld ausgearbeitete städtebauliche Kon-
zept sieht Bereiche mit unterschiedlicher Ausprägung der abweichenden Bauweise vor, um den jeweili-
gen Situationen, insbesondere der Möglichkeit zur sozialen Durchmischung durch unterschiedliche 
Wohntypologien, die Anpassung an die Topographie und der Lärmschutzbebauung entsprechend an-
gemessene Prägungen zu verleihen. 
 
Entsprechend des städtebaulichen Konzeptes sollen im nordwestlichen Teil des WA 1 Mehrfamilienhäu-
ser in offener Bauweise entstehen. Im Urbanen Gebiet sowie im südöstlichen Bereich des WA 1 fungie-
ren die Mehrfamilienhäuser im Geschosswohnungsbau auch als lärmabschirmende Riegelbebauung. 
Daher können hier auch Gebäudelängen von über 50 m realisiert werden. 
 
Überbaubare Grundstücksflächen 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen und Baulinien so festgesetzt, dass die 
Anordnung der Baukörper auf dem Baugrundstück jeweils entsprechend des städtebaulichen Konzepts 
definiert ist. Im südlichen Bereich der Fläche, zur stark frequentierten Bundesstraße, werden als lärm-
abschirmende Riegelbebauung (vgl. Lärmschutzgutachten) und zur Entwicklung eines baukulturell quali-
tätsvollen Stadt- und Straßenbildes Baulinien festgesetzt. Um der Kompaktheit der Lärmschutzbebau-
ung optisch entgegenzuwirken und in Anlehnung an die Gestaltung der Lärmschutzbebauung im östlich 
angrenzenden Bebauungsplangebiet „Sickenhäuser Straße/Gellertstraße“, treten die Baulinien in Teilbe-
reichen zurück. In MU 1 und MU 2 treten zusätzlich die Baulinien der Sockel- bzw. Untergeschosse von 
den darüber liegenden Vollgeschossen zurück, um die Zugänglichkeit zu den dort befindlichen Versor-
gungsleitungen sicherzustellen.  
 
Aufgrund der Dichte der Baukörper dürfen Terrassen die Baugrenze lediglich ausnahmsweise um 2,5 m 
überschreiten. Eine Überschreitung durch Loggien sowie Balkone ist, außer in WA 2, ausnahmsweise 
um 0,5 m zulässig. Um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und die Nutzung von E-Mobilität zu 
erleichtern, sind Ladestationen für elektrisch betriebene Fahrzeuge auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. Müllbehälter oder Müllsammelanlagen müssen entweder in den jeweiligen 
Tiefgaragengeschossen oder innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche untergebracht werden. 
Dadurch wird eine erhöhte Aufenthaltsqualität der Freiflächen erzielt.  
 
In WA 1 und WA 3 werden die Abstandsflächen aus städtebaulichen Gründen auf 0,2 der Wandhöhe 
reduziert. Im WA 3 soll analog zum städtebaulichen Konzept eine hohe Dichte am Boulevard (Elisabeth-
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Zundel-Str.) erreicht werden, die den urbanen Charakter des Gebietes unterstreicht. Der urbane Cha-
rakter wird zusätzlich durch die bessere räumliche Fassung des Boulevards gestärkt. Die geringeren 
Abstandsflächen im WA 1 stärken die Wohnhofsituation für die Anwohner als ruhigen, grünen und priva-
ten (Rückzugs-)raum.  
 
4.3 Erschließung (Verkehr, Parkierung, Ver- und Entsorgung) 
 
Die Verkehrsanalyse für das gesamte Entwicklungsgebiet durch die Planungsgruppe Kölz aus dem Jahr 
2017 hat ergeben, dass es insbesondere am Anschluss der Justinus-Kerner-Straße an die Heppstraße 
zu erheblichen Beeinträchtigungen kommt. Durch die Aufsiedlung der Entwicklungsfläche verschärft 
sich die Situation weiter. Mit der Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung im November 2019 wurde 
diese Analyse auf Basis aktueller Verkehrszahlen und der vorgesehenen Wohneinheiten im Bebau-
ungsplangebiet „Justinus-Kerner-Straße“ sowie den östlich angrenzenden Entwicklungsflächen bestä-
tigt. Um die zusätzliche Verkehrsmenge aufzunehmen und die Situation im Bereich Heppstra-
ße/Schieferstraße/Justinus-Kerner-Straße zu verbessern, ist ein neuer Anschlussknoten Justinus-
Kerner-Straße an Schieferstraße vorgesehen. Mittels dieses Eingriffs wird eine gute verkehrliche Ein-
bindung in das Hauptverkehrssystem prognostiziert. 
 
Die Erschließung des Plangebiets erfolgt im östlichen Teil über die Justinus-Kerner-Straße, im westli-
chen Teil über die Heppstraße. Die verkehrsberuhigten Quartiersstraßen innerhalb des Gebiets gewähr-
leisten eine gute Durchwegbarkeit und Anbindung an die umgebenden Gebiete insbesondere für Rad- 
und Fußverkehr. Eine Durchfahrt für den motorisierten Individualverkehr (MIV) durch das Quartier wird 
nicht ermöglicht. Große Teile des Boulevards, der zentrale Quartiersplatz sowie der Verbindungsweg bis 
zum westlichen Quartiersplatz werden vom MIV freigehalten, was erheblich zur Belebung des Quartiers, 
zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und zur sozialen Interaktion der Bewohner beiträgt. Die breit di-
mensionierte Quartiersmittelachse dient gleichzeitig als Kaltluftleitbahn. 
 
Zur Verbindung des Bebauungsplangebiets mit dem östlich angrenzenden Quartiers „Blue Village“ wird 
eine großzügig dimensionierte Querungshilfe über die Justinus-Kerner-Straße vorgehen. Die Gestaltung 
des Querungsbereichs soll die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer für die Kreuzungssituation 
sensibilisieren. Durch die Aufsiedlung des Plangebiets sowie der angrenzenden Fläche des Bebau-
ungsplans „Sickenhäuser Straße/ Gellertstraße“ führt die Justinus-Kerner-Straße in diesem Bereich 
zukünftig direkt durch ein lebendiges Quartier welches sich über die Justinus-Kerner-Straße hinweg 
erstreckt. Der MIV soll durch die Gestaltung der Querungshilfe und der optischen Verbindung der zent-
ralen Ost-West-Achsen darauf aufmerksam werden, dass er eine wichtige Rad-und Fußwegeverbindung 
quert. Gleichzeitig ist es wichtig, dass auch den Radfahrern und Fußgängern deutlich wird, dass die 
sonst verkehrsberuhigte, in weiten Teilen autofreie zentrale Achse hier durch eine stark befahrene Stra-
ße gekreuzt wird und daher hohe Aufmerksamkeit erforderlich ist. 
 
Parkierung 
 
Flächen für notwendige Stellplätze sind überwiegend in den Tiefgaragen vorgesehen. Die Tiefgaragen 
werden von der Justinus-Kerner-Straße und der Heppstraße erschlossen. Als Quartiersparkplatz steht 
für oberirdische Stellplätze das Flurstück 8221/1 Gemarkung/Flur Reutlingen zur Verfügung, soweit es 
nicht als Retentionsfläche benötigt wird. Im Quartier entstehen zudem ca. 25 oberirdische Parkplätze zur 
Nutzung für die Allgemeinheit entsprechend der Eintragungen in der Planzeichnung. Flächen zur Nut-
zung von Car-Sharing-Fahrzeugen und Ladestationen für elektrisch betriebene Fahrzeuge sollten an 
leicht zugänglichen Standorten realisiert werden. Der Stellplatzschlüssel kann entsprechend der Maß-
nahmen zur Reutlinger Wohnbauflächenoffensive 2025 ausgehende von 1,25 Stellplätzen je Wohnein-
heit (Stellplatzsatzung der Stadt Reutlingen) reduziert werden (siehe dazu Kapitel 5.3).  
 
Gehrechte 
 
Die eingetragenen Gehrechte dienen der leichten Zugänglichkeit bzw. Durchlässigkeit des Plangebietes 
für die Allgemeinheit im Bereich des Panoramawegs. Um eine begrenzte Flexibilität bei der späteren 
Realisierung zu schaffen, sind die Rechte mit der Möglichkeit einer geringfügigen Lageabweichung fest-
gesetzt.  
 
Die eingetragenen Fahrrechte dienen zur Sicherung der Ein- und Ausfahrt in die Tiefgaragen der Be-
wohner des WA 1 über öffentliche Flächen. 
 
Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasser und Energie 
 
Ver- und Entsorgung 
Im Umfeld des Plangebietes sind sämtliche erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden. Im 
Gebiet müssen sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen neu verlegt werden. Um die Leitungstrassen im 
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Bereich der Erschließungsstraßen im Quartier zu sichern, wurden die Baumstandorte und Straßenquer-
schnitte unter Einbeziehung der zuständigen Betreiber entsprechend angepasst. 
 
Bewirtschaftung von Niederschlagswasser 
Für das Plangebiet ist ein integriertes Regenwasserbewirtschaftungssystem vorgesehen, welches aus 
einer Kombination von Rückhaltemaßnahmen auf privaten und öffentlichen Flächen erfolgen soll. Ziele 
sind neben dem Erhalt des natürlichen Wasserhaushaltes auch die Minimierung von Spitzenabflüssen, 
die Nutzung von Regenwasser, Förderung von Mikroklimabereichen und Biodiversität sowie der multi-
funktionalen Nutzung von Frei- und Dachflächen, Klimaanpassung und Bewusstseinsschaffung für den 
nachhaltigen Umgang mit Wasser. Die Entwässerung erfolgt im modifizierten Trennsystem. Das Regen-
wasser wird überwiegend oberflächennah abgeführt, bspw. in offenen Rinnen oder Kastenrinnen, im 
Quartier zurückgehalten und gedrosselt abgegeben. 
 
Das auf den privaten Grundstücken anfallende Regenwasser wird durch verschiedene Speichermöglich-
keiten (bspw. Dachbegrünung, Mulden, Rigolen) soweit möglich auf den privaten Flächen gefasst und 
gedrosselt abgeleitet bzw. verdunstet. Dadurch können die öffentlichen Entwässerungssysteme (Kanali-
sation), Vorfluter oder Regenrückhalteanlagen besonders bei durch starke Regenfälle verursachten Ab-
flussspitzen entlastet werden. Die technischen Lösungen zur Schaffung des notwendigen Retentionsvo-
lumens obliegen den Bauherren. Aufgrund der gering wasserdurchlässigen Böden im Plangebiet ist eine 
Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser nur sehr eingeschränkt möglich. Im Vordergrund 
steht daher die Rückhaltung und Verdunstung. 
 
Auf privaten Flächen soll die notwendige Retention zur Drosselung und Pufferung der Regenwasserab-
flüsse zum einen durch die Wasserspeicherkapazitäten der Dachbegrünung und/oder Retentionsdächern 
und der Begrünung von Tiefgargen und zum anderen durch die Errichtung von Rückhaltevolumen auf 
den privaten Grundstücken erfolgen. Das auf Grundstücken von befestigten Flächen abfließende Nieder-
schlagswasser ist auf den Baugrundstücken nach freier Wahl einer geeigneten Maßnahmenkombination 
zu bewirtschaften. Es ist ein Überflutungsnachweis auf Grundstücken nach DIN 1986-100 zu führen. 
Hierbei ist sowohl das benötigte Rückhaltevolumen als auch der ggf. schadlose Einstau an der Oberflä-
che nachzuweisen, unter Berücksichtigung der von der Stadtentwässerung Reutlingen vorgegebenen 
Einleitungsbeschränkung. Drosselabläufe und Notüberläufe sind in Abstimmung mit der Stadtentwässe-
rung Reutlingen an das öffentliche Entwässerungssystem anzuschließen. Dabei gilt es bei der privaten 
Entwässerungsplanung insbesondere die Anschlusshöhe an das oberflächige Ableitungssystem zu be-
rücksichtigen. 
 
Ziel ist es im öffentlichen Bereich die verfügbaren Freiflächen multifunktional zu nutzen. Die Bausteine 
zur naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung können gut in Grünflächen integriert werden und 
damit ihrer ökologischen, stadtklimatischen, gestalterischen und städtebaulichen Funktion gerecht wer-
den. 
 
Retentionsmulden sind mit einer flachen Böschung und einer maximalen Einstauhöhe von 30 cm zur 
Zwischenspeicherung und einem Dauereinstau von ca. 5 cm zur Erhöhung der Verdunstungsleistung 
vorgesehen. In Bereichen mit höherem Gefälle ist die Anordnung von Kaskaden möglich. Im Weiteren 
kommen zur Regenwasserspeicherung, -nutzung und -vorreinigung Baumrigolen- und Mulden-Rigolen-
Systeme zur Anwendung. Baumrigolen sind hauptsächlich entlang des Boulevards/Promenade, über den 
Quartiersplatz, sowie straßenbegleitend vorgesehen. Die einzelnen Baumrigolen sind sowohl oberflächig 
(Mulden/Rinnen/Straßenprofil) als auch unterirdisch mittels einer Drainageleitung miteinander hydrau-
lisch verbunden. Im Bemessungsfall findet die Entwässerung hauptsächlich über die Drainageleitung 
statt, während bei stärkeren Regenereignissen zusätzlich ein kontrollierter oberflächiger Abfluss möglich 
ist 
 
Die Ableitung des Regenwassers erfolgt primär in Mulden über die bewachsene Bodenzone und stra-
ßenbegleitenden Rinnen, als auch in geschlossenen Rohrsystemen sofern die topographischen bzw. 
baulichen Gegebenheiten dies erfordern. Im Bereich straßenbegleitender Retentions- und Ableitungs-
mulden, sowie Baumrigolen sind die Grundstückszufahrten (Lage und Abmessungen) mit dem Entwäs-
serungskonzept abzustimmen. Das Befahren und Parken auf diesen Mulden ist durch geeignete Maß-
nahmen zu verhindern.  
 
Energie 
Es ist vorgesehen, alle Gebäude im Gebiet an die Fernwärmeversorgung des örtlichen Betreibers anzu-
binden. Ergänzend wird festgesetzt, dass aus Gründen des Klimaschutzes mindestens 50 % der Dach-
flächen der Hauptgebäude des Gebietes mit Solaranalgen auszustatten sind. Dabei wird die Wahl gelas-
sen zwischen Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen. In dem am 30.01.2014 von der Stadt Reutlingen 
beschlossenen Klimaschutzkonzept spielt die Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien, u.a. durch 
den Ausbau von Solaranlagen, eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang ist von der FairEnergie 
Reutlingen GmbH ein Solarkataster (Photovoltaik und Solarthermie) aufgebaut worden. Darin kann jeder 
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Bürger die Eignung seines Daches auf Sonnenenergie überprüfen. Zusätzlich können Stromertrag, 
Wärmeertrag, CO2-Einsparung und Wirtschaftlichkeit berechnet werden. 

 
4.4 Grün- und Freiflächenplanung 
  
Das Freiraumkonzept wird von mehreren wesentlichen Elementen getragen. Im Norden bildet die vor-
handene Grünstruktur auch weiterhin den Übergang zur Bestandsbebauung. Der Grünzug wird durch 
einen Panoramaweg erlebbar gemacht, welcher Ausblicke auf Stadt und Albtrauf bietet. Im Bereich des 
Steilhangs südlich der Straße „Am Schieferbuckel“ wird der Panoramaweg auf einer vorhandenen 
Hangstufe als Pfad fortgeführt. Von der Aussichtsbastion zwischen WA 2 und WA 3 führt in Nord-Süd-
Richtung eine Wegeverbindung in die nördlich angrenzende Römerschanze sowie zum Quartiersplatz. 
Aussichtsbastion und Quartiersplatz liegen in der zentralen Grünfuge, welche als Scharnier zwischen 
dem westlichen und dem östlichen Teil des Plangebiets dient. Der Quartiersplatz bildet dabei den west-
lichen Kopf des Boulevards, welcher im östlich angrenzenden Bebauungsplangebiet „Sickenhäuser 
Straße/Gellertstraße“ seine Fortführung findet. Westlich des Gebiets wird als Übergang zum denkmal-
geschützten Gmindersdorf eine Grünschneise mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen. Durch Fuß-
wegeverbindungen und Spielmöglichkeiten wird hier als Ergänzung zu den beiden urbaneren Quartiers-
plätzen ein grüner Begegnungsraum für die Bewohner des Quartiers und der umliegenden Wohngebiete 
geschaffen. 
 
Nicht nur die neuen Bewohner, sondern auch die umgrenzenden Wohngebiete profitieren von einem 
Quartier, welches ein Ort nachbarschaftlicher Begegnung, des Austauschs und des Miteinanders wer-
den kann. Die Quartiersplätze mit angrenzender Spielfläche und Gewerbe als lebendiges Herz, attrakti-
ve Fuß- und Radwege durch Grünzüge mit weiteren Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten sowie Aus-
sichtspunkten laden ein, im Quartier zu verweilen. 
 
Wie im Grundlagenkonzept Schieferbuckel vorgesehen, werden die großzügigen Grünstrukturen, wel-
che das Gebiet insbesondere im Norden und Westen umschließen, erhalten, aufgewertet und erlebbar 
gemacht. Die erhaltenswerten Gehölzstrukturen und Baumbestände werden durch flächenhafte, teils 
durch einzelne Pflanzbindungen gesichert. Gleiches gilt für die im südlichen Plangebiet im Bereich der 
Retentionsflächen befindlichen Bestandsbäume. Ergänzt wird der Bestand in den neuen Straßen und 
Wegen durch weitere Baumpflanzungen. An der Justinus-Kerner-Straße, den Wohn- und Quartiersstra-
ße und den Rad- und Fußwegen werden straßenbegleitende Bäume sowie Baumgruppen durch ein 
Pflanzgebot festgesetzt. Besondere Einzelstandorte, z.B. an den Quartiersplätzen, werden ebenfalls 
vorgesehen. Entlang des Boulevards erfolgt ein Pflanzgebot für kleinere, lockere Gehölzpflanzungen. 
Dieses gilt auch für die nicht überbauten Grundstücksflächen und die Wohnhöfe, die je angefangene 
200 m² nicht überbaute Grundstücksfläche einen klein- bis mittelkroniger Laubbaum und für je angefan-
gene 100 m² mindestens 5 Sträucher pflanzen müssen. Die festgesetzte Mindestüberdeckung mit Sub-
strat bei unterbauten Flächen (z.B. Tiefgaragen) gewährleistet die Anpflanzung und den dauerhaften 
Erhalt der Pflanzen. Um eine gewisse Flexibilität zu ermöglichen sind Abweichungen der festgesetzten 
Baumstandorte von bis zu 2 m zulässig. Pflanzlisten für geeignete und standortgerechte Baum- und 
Straucharten werden unter den Hinweisen des textlichen Teils des Bebauungsplans als Empfehlung, 
aber nicht abschließend benannt. Für die Artenauswahl sind stadtklimafeste, zukunftsfähige Baumarten 
in Abstimmung mit Stadt Reutlingen Fachgebiet Grünflächenplanung auszuwählen. 
 
Insgesamt liegen im Plangebiet ca. 280 Bäume. In der westlichen und nördlichen Grünfläche werden die 
vorhandenen Bäume überwiegend erhalten. Aufgrund topographischer Anpassungen und der Bebau-
ungsdichte können im Quartier ca. 120 Bäume nicht erhalten werden. Deshalb wird das neue Quartier 
durch zahlreiche Baumpflanzungen auch innen intensiv begrünt. Insgesamt ist die Neupflanzung von ca. 
135 Bäumen vorgesehen, sodass insgesamt eine positive Baumbilanz entsteht. 
 
Die Durchgrünung des Plangebietes wird weiterhin durch eine extensive Dachbepflanzung aller Dächer 
auch unter installierten Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, ergänzt (siehe Abschnitt 5.1). 
Zusätzlich sollen mindestens 15% aller Fassadenflächen bis zu einer Höhe von 6 m begrünt werden. 
Die zuvor genannten Maßnahmen erfüllen unterschiedliche Funktionen, wie z.B. Wärmedämmung, Ver-
besserung der Lebenserwartung einer Dachabdichtung, Lebensraum für Pflanzen und Tiere oder Re-
genwasserretention. Darüber hinaus können sie das Kleinklima verbessern. Geeignete Pflanzen für die 
Fassadenbegrünung werden ebenfalls als Pflanzliste unter den Hinweisen des textlichen Teils des Be-
bauungsplans geführt. 
 
4.5 Vorkehrungen zur Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen  
 
Lärm 
 
Im Zuge einer allgemeinen Betrachtung der Verkehrslärmsituation im Plangebiet und in den benachbar-
ten Bebauungsplanflächen wurde im Jahr 2016 eine flächenbezogene Untersuchung zu Verkehrsschal-
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limmissionen vom Ingenieurbüro für Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher sowie eine 
vertiefende schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplangebiet Justinus-Kerner-Straße vom 
selben Büro, vom 20.12.2019, durchgeführt. Die schalltechnischen Untersuchungen zum Straßenver-
kehrslärm ergaben, dass die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Beiblatt 1 für allgemeine Wohngebiete 
von 55 dB(A) im Tag- und 45 dB(A) im Nachzeitraum sowie die Orientierungswerte für urbane Gebiete 
(hilfsweise „wie in einem Mischgebiet“) von 60 dB(A) im Tag- und 50 dB(A) im Nachtzeitraum an den 
geplanten Gebäuden, insbesondere entlang der Bundesstraße B 28 sowie der Justinus-Kerner-Straße, 
an den straßenzugewandten Fassaden weit überschritten werden. Es werden somit Schallschutzmaß-
nahmen erforderlich. Mit aktivem Lärmschutz kann in den Plangebieten insbesondere aufgrund der To-
pografie jedoch voraussichtlich keine effiziente Schallabschirmung erreicht werden.  
 
Im Ergebnis der vertieften schalltechnischen Untersuchung für das Plangebiet vom Ingenieurbüro für 
Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher, vom 20.12.2019 werden Festsetzungen getroffen, 
um gesunde Wohnverhältnisse zu sichern. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass auch die, 
im Vergleich zu den Orientierungswerten der DIN 18005-1 Beiblatt 1, höher angesetzten Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) für Allgemeine Wohngebiete sowie für 
Urbane Gebiete (hilfsweise „wie im Mischgebiet“) im Tag- und Nachtzeitraum praktisch im gesamten 
Plangebiet überschritten werden. Insbesondere entlang der Schieferstraße an der straßenzugewandten 
Fassade liegt eine erhebliche Überschreitung vor. Schallschutzmaßnahmen sind daher zwingend erfor-
derlich. 
 
Neben dem Verkehrslärm wurde auch der Gewerbelärm im Rahmen der detaillierten Untersuchung 
betrachtet. Diesbezüglich konnte festgestellt werde, dass die Orientierungswerte der DIN 18005-1 Bei-
blatt 1 sowie die Immissionsrichtwerte der TA Lärm im Plangebiet nicht überschritten werden und daher 
keine erheblichen Belästigungen durch Gewerbelärm zu befürchten ist. Gewerbliche Anlagen müssen 
gegenüber der Wohnbebauung neben den Mittelwerten auch die zulässigen Spitzenpegel einhalten. 
Nach der TA Lärm dürfen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die je nach Art der baulichen Nutzung 
zulässigen Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 30 dB(A) tags bzw. 20 dB(A) nachts überschreiten. 
Aufgrund der vorhandenen Abstände zu den Gewerbeeinheiten südlich der Bundesstraße 28 werden 
die Spitzenpegel an den schutzbedürftigen Nutzungen im Plangebiet sicher eingehalten. 
 
Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 wurden im Plangebiet ermittelt und Maßnahmen empfohlen. Fest-
setzungen zu den flächenhaften Lärmpegelbereichen III bis VI sind in den zeichnerischen sowie textli-
chen Teil aufgenommen. Im Einzelfall darf bei der Bemessung der resultierenden Schalldämmmaße ein 
geringerer als der genannte Lärmpegelbereich zugrunde gelegt werden, wenn dies durch eine schall-
technische Untersuchung begründet wird. Dies kann insbesondere für die Gebäude in WA 1, WA2 und 
WA 3 Anwendung finden, wenn die lärmabschirmende Riegelbebauung der Urbanen Gebiete MU 1, MU 
2 und WA 1 ausgeführt, nachgewiesen und dauerhaft gesichert wird (siehe schalltechnische Untersu-
chung). Der Nachweis ist im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens nach DIN 4109 zu erbringen. 
 
Weitere festgesetzte Lärmschutzmaßnahmen, wie beispielsweise die Installation von nicht öffenbaren 
Fenstern, Lüftungseinrichtungen oder bauliche Maßnahmen an Außenwohnbereichen jeweils entspre-
chend der Beurteilungspegel dienen der Wahrung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen. 
 
Klima 
 
Im Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens wurden die klimatischen Verhältnisse im Plangebiet einge-
hend untersucht (Dr.-Ing. Frank Dröscher: Entwicklungsbereich Schieferbuckel - Voruntersuchung Kli-
ma, Tübingen 31.05.2016). Dieses Gutachten empfiehlt: 
• Dachbegrünung zur Minderung der Erwärmung und zum Ausgleich der Versiegelung von kalt-

luftproduzierenden Wiesenflächen und zum Regenrückhalt 
• Minimierung der Flächenversiegelung (z.B. Tiefgaragen bzw. Parkhäuser) und Begrünung der 

Außenbereiche 
• Erhalt und Entwicklung von Grünstrukturen als Kaltluftproduktionsflächen und -leitbahnen in 

Nordost-Südwest-Richtung:  
- einer aus grünplanerischer Sicht wertvollen Grünzäsur an den oberen Hangbereichen 
- der Alleestruktur an der Schieferstraße 
- einer weiteren „grünen Achse“ soweit möglich 

• Lineare Bebauungsstrukturen zur Kanalisierung des Kaltluftabflusses in Richtung Nordost-
Südwest ggf. in Form von Lärmschutzbebauung entlang der Schieferstraße 

• Beschränkung der Gebäudehöhen im Plangebiet auf die Höhe der Straßen an der Hangkante 
der bestehenden Wohnbebauung nordwestlich des Plangebietes bzw. am Hangfuß auf die Hö-
he der bestehenden Gewerbebebauung südöstlich der Schieferstraße 

 
Im Weiteren wurde im Rahmen des städtebaulichen Ideenwettbewerbs eine klimatologische Bewertung 
des städtebaulichen Entwurfskonzepts vorgenommen um sicher zu stellen, dass die Erkenntnisse aus 
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der klimatologischen Voruntersuchung berücksichtigt werden. Insbesondere wurde zur Schieferstraße 
hin, als Lärmschutz gegenüber der B 28 und zur Lenkung der Kaltluftabflüsse, eine Riegelbebauung 
vorgesehen. Zudem wurde sichergestellt, dass die Kaltluftleitbahn des nordöstlich angrenzenden Be-
bauungsplangebiets „Sickenhäuser Straße/Gellertstraße“ weitergeführt wird und die Kaltluftströmung 
über die Justinus-Kerner-Straße hinweg in das Plangebiet gesichert ist und somit die Frischluft aus 
nordöstlich gelegenen Freiflächen (Bereich „Sickenhäuser Straße/Irtenbach“) durch das nordöstlich 
angrenzende Plangebiet in das Plangebiet durchströmen kann und bis zum Siedlungsbereich Heppstra-
ße /Hans-Freytag-Straße Frischluft geführt wird. Weitere Festsetzung, die die klimatologischen Verhält-
nisse positiv beeinflussen, wie eine Begrünung der Dachflächen, Erhalt der Grünstrukturen am nördli-
chen und westlichen Randbereich des Plangebiets, die in Nord-Süd-Richtung verlaufende zentrale 
Grünfuge Pflanzgebote für Einzelbäume im Quartier und Bepflanzung der nicht überbauten Grund-
stücksflächen, sind im Bebauungsplan enthalten.  
 

5. Örtliche Bauvorschriften 

 
Berücksichtigt werden durch die Festsetzungen mehre Faktoren: die Außenwirkung des Plangebietes, 
die städtebauliche Qualität und die nachbarlichen Belange. Zudem werden die funktionalen Ansprüche 
berücksichtigt. 
 
5.1 Dachform und Dachdeckung 
 
Die Dachlandschaft ist ein wichtiges qualitäts- und gestaltbildendes Element für das Quartier. Das 
Flachdach bietet zahlreiche Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten und hat als fünfte Fassade eine 
wichtige Rolle bei der Gestaltung des gesamten Gebietes. Mit der Festsetzung von begrünten Flachdä-
chern wird eine kompakte Bauform begünstigt, die den ökologischen und klimatischen Anforderungen 
an das Gebiet Rechnung trägt. Vor dem Hintergrund der hohen Dichte dient die Dachbegrünung auch 
als ökologischer Ausgleich. Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie bei 
gleichzeitiger Dachbegrünung ist ökologischen Gründen und Gründen des allgemeinen Klimaschutzes 
sinnvoll. 
 
Flachdächer sind mit Ausnahme von Dachterrassen dauerhaft und flächendeckend mindestens extensiv 
mit gebietsheimischen Mager-, Trockenrasen und Sedumarten mit Insektenfutterpflanzen oder als Bio-
diversitätsdach dauerhaft zu begrünen. Die Vegetationstragschicht muss bei reiner Dachbegrünung im 
Mittel mindestens 10 cm betragen. 
Auch unter Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ist eine Dachbegrünung herzustellen. Damit 
wird die Verdunstung erhöht und der Niederschlagsabfluss reduziert, zwischengespeichert und verzö-
gert.  
Um die Länge und Anzahl der Zuleitungen zu Anlagen der naturverträglichen Regenwasserbewirtschaf-
tung zu begrenzen, sollte die Anzahl der Fallrohre minimiert werden. Zusätzlich vereinfacht die geringe 
Anzahl an Dachabläufen die Einstellung der Drosselabflüsse.  
Bei einer Kombination aus solarer Energienutzung und Gründach muss die PV Anlage mit einem grün-
dachgeeigneten Aufständerungssystem gebaut werden (keine abstandslose Verlegung der Module auf 
dem Dachsubstrat). 
Die Errichtung von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ist auf allen Dachflächen zulässig. 
Die Bauweise der Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie muss dementsprechend mit der 
Bauweise der Dachbegrünung abgestimmt werden. 
Maximale Gebäudehöhe (GH max. ü. NN.) nach Eintrag in der Planzeichnung.  
Definitionspunkt für die maximale Gebäudehöhe ist die Oberkante Attika.  
Geringe Überschreitungen der Gebäudehöhe mit Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind 
zulässig. Die Anlagen müssen mit einem gründachgeeigneten Aufständerungssystem und ausreichen-
dem Abstand gebaut werden. Ein entsprechendes System der Absturzsicherung ist zu integrieren. 
 
5.2 Werbeanlagen und Automaten 
 
Durch die Begrenzung von Werbeanlagen in ihrer Große sowie der Stätte der Leistung und den Aus-
schluss von Automaten außerhalb von Gebäuden werden die Nachbarschaft schützenden Belange be-
rücksichtigt. In Bezug auf Werbeanlagen werden darüber hinaus natur- bzw. artenschutzrechtliche Be-
lange verfolgt. Lichtwerbung in Form von Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht bzw. Lichtwerbung würde zu 
einer Störung des Lebensraumes für Vögel, Insekten und Fledermäusen führen. 
 
5.3 Unbebaute Flächen und Einfriedungen 
 
Der öffentliche Raum soll sowohl für Bewohner als auch für Passanten möglichst attraktiv gestaltet wer-
den. Daher dürfen Abfallbehälter nur aufgestellt werden, wenn sie der allgemeinen Sicht entzogen sind 
und keine Belästigungen mit sich bringen. 
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Zur Wahrung eines offenen Gebietscharakters ohne städtebaulich unverträgliche Abgrenzungen werden 
Einfriedungen nur in Form von Hecken bis zu einer maximalen Höhe von 1,20 zugelassen. Gleichzeitig 
wird den Bewohnern die Möglichkeit der Grundstückssicherung gegeben. 
Die Errichtung von Stützmauern wird begrenzt. Diese sind zu öffentlichen Verkehrsflächen nur einge-
schränkt zulässig, der Ausgleich von Geländehöhenunterschieden wird aber weiterhin ermöglicht. Dies 
dient ebenfalls der Wahrung eines offenen Gebietscharakters.  
 
5.4 Stellplätze 
 
Im Stadtgebiet Reutlingens gilt die „Satzung zur Änderung der Satzung über die Stellplatzverpflichtung 
für Wohnungen“ vom 19.12.1996, geändert am 30.06.2011. Demzufolge sind grundsätzlich 1,25 Stell-
plätze pro Wohnung nachzuweisen. Mit dem Maßnahmenpaket zur Reutlinger Wohnbauflächenoffensi-
ve 2025 hat der Reutlinger Gemeinderat am 27.04.2017 Parameter zur Reduzierung der Stellplatzver-
pflichtung festgelegt. In Verbindung mit einem schlüssigen und verbindlich zu realisierenden Mobilitäts-
konzept kann der Stellplatzschlüssel im angegebenen Maß reduziert werden, soweit folgende Bedin-
gungen erfüllt werden: 
- 0,25 Stellplätze je Wohneinheit bei einer Lage ≤ 5 Entfernungsradius vom Marktplatz 
- 0,2 Stellplätze je Wohneinheit bei einer maximalen Entfernung von 300 m zur nächstgelegenen 

Bushaltestelle 
- 0,2 Stellplätze je Wohneinheit mit einer Wohnfläche unter 60 m² 
- 0,2 Stellplätze je öffentlich geförderter Wohneinheit  
 
Ziel des Mobilitätskonzeptes ist es, eine Strategie für ein möglichst autofreies Quartier zu entwickeln 
und dieses anschließend umzusetzen. Für die Bewohner des neuen Quartiers soll eine qualitativ ähnli-
che Mobilität erreicht werden, wie dies unter dem derzeitigen Stellplatzschlüssel möglich ist. Gleichzeitig 
soll der Stellplatzdruck auf die umliegenden Quartiere nicht erhöht werden. Eignung und verbindliche 
Umsetzung der im Mobilitätskonzept beschriebenen Maßnahmen sind im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens zu prüfen.  
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Mobilitätskonzept (siehe Gutachten) erarbeitet. 
Dieses benennt Bausteine zur Reduzierung des Stellplatzbedarfs. Zur Anerkennung für o.g. Reduktio-
nen sind die allgemein gehaltenen Bausteine in Bezug auf das Plangebiet weiter zu vertiefen und zu 
präzisieren. Zielführende, konkrete Maßnahmen sind abzuleiten, zu benennen und im Zuge der Aufsied-
lung verbindlich umzusetzen. 
 

6. Umweltbelange 

  
6.1 Verfahren 
 
Das Bebauungsplanverfahren wird als beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt (siehe 
Kapitel 3.). Hierfür müssen neben den planerischen Voraussetzungen bestimmte Umweltkriterien erfüllt 
sein: 

 Im Plangebiet ist kein Vorhaben zulässig, welches nach dem UVP-Gesetz die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich macht. 

 Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgüter in Gebieten gemein-
schaftlicher Bedeutung (Natura 2000, FFH-Gebiete und europäische Vogelschutzgebiete) vor. 

 
Das Gebiet umfasst knapp 58.000 m² Fläche, davon werden ca. 18.200 m² als Allgemeines Wohngebiet 
und 5.300 m² als Urbanes Gebiet ausgewiesen. Wegen der vorgesehenen intensiven Bebauung der 
Fläche und unter der Berücksichtigung der örtlich und zeitlich im Zusammenhang stehenden Bebau-
ungsplangebiete „Justinus-Kerner-Straße“, „Sickenhäuser Straße/Gellertstraße“ und „Sickenhäuser 
Straße/Irtenbach“ ist von einer voraussichtlichen Versiegelung von über 20.000 m² bis weniger 70.000 
m² auszugehen. Damit ist nach § 13a (1) 2 BauGB eine überschlägige Prüfung der Umweltauswirkun-
gen erforderlich. Für ein Verfahren nach § 13a BauGB dürfen in diesem Fall keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten sein.  
 
Für das Gebiet Justinus-Kerner-Straße hat die überschlägige Prüfung der Umweltauswirkungen (siehe 
unter 6.2.) ergeben, dass voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Aus 
Gründen der Umwelt steht einem Bebauungsplanverfahren nach § 13a BauGB daher nichts im Wege. 
Auf den Umweltbericht kann verzichtet werden. Eine Eingriffs- / Ausgleichbilanzierung ist nach § 13a (2) 
4 BauGB nicht erforderlich. 
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6.2 Überschlägige Prüfung der Umweltauswirkungen 
 
An dieser Stelle erfolgt die nach § 13a (1) 2 BauGB notwendige Einschätzung der aktuellen Situation 
und der Umwelt-Auswirkungen bei Umsetzung der Planung. Die folgende Übersicht fasst das Ergebnis 
zusammen. Generell gilt, dass die Nutzung innerstädtischer Flächen die Inanspruchnahme bisher un-
versiegelter und ökologisch wertvollerer Flächen im Außenbereich vermeidet. 

  

Schutzgut Ergebnis 

Tiere, Pflanzen und 
ihre Lebensräume 

Der Westteil des Gebiets ist von einer großen Grünfläche mit breiten Ge-
büschmänteln am nördlichen und westlichen Randbereich geprägt. Im Nor-
den und Westen des Ostteils befinden sich Steilhänge, welche mit dichten 
älteren Gehölzsukzessionen bewachsen sind. 
Die Grünstrukturen im Norden und Westen werden auch im Rahmen der 
Aufsiedlung erhalten, sodass hier keine nennenswerten Lebensräume für 
Tiere entfallen. Sowohl die Grünflächen als auch die östliche Brachfläche 
entfallen durch die Neubebauung sowie der notwendigen Erdarbeiten. Neue 
Lebensräume entstehen jedoch durch die Dachbegrünung sowie Baumpflan-
zungen und Grünflächen im Quartier. 
Ein Artenschutzgutachten wurde erstellt. Der Gutachter kam zu dem Ergeb-
nis, dass lediglich eine Maßnahme erforderlich ist, um Verbotstatbestände 
des § 44 BNatSchG zu vermeiden (siehe Abschnitt 6.4). 
Erg.: Bei Durchführung der erforderlichen Artenschutzmaßnahmen sind 
die Auswirkungen voraussichtlich nicht erheblich 
 

Boden Geologischer Untergrund: Das Plangebiet liegt im Bereich von oberflächen-
nah verwitterten Tonsteinen des Unterjuras, den Gesteinen der Posidonien-
schiefer-Formation (Lias epsilon). Mit saisonalem Schrumpfen nach Aus-
trocknung und Quellen nach Wiederbefeuchtung muss gerechnet werden, 
ebenso wie mit Baugrundhebungen nach Austrocknung bzw. Überbauen von 
Ölschiefergesteinen. Lokale Auffüllungen können nicht ausgeschlossen wer-
den.  
Versiegelung: Die Fläche ist bisher nur im Bereich der Justinus-Kerner-
Straße und damit in geringem Umfang versiegelt. Durchgrünung auch in 
Innenhöfen und die flächendeckende Dachbegrünung dienen dazu, die Ver-
sieglung im möglichen Maße auszugleichen. 
Altlasten: Es besteht die Möglichkeit von entsorgungsrelevanten Restverun-
reinigungen durch Kriegseinwirkungen im südlichen Randbereich des Plan-
gebiets. Der Bereich des ehemaligen Steinbruchs wird als A-Fall im Kataster 
geführt. Das Volumen dort verfüllter Erdaushub liegt unter 500 m³ (siehe 
Abschnitt 6.5).  
Erg.: Wegen des geologischen Untergrunds werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen durch ein Ingenieurbüro und eine fachtech-
nische Begleitung durch einen Altlastenexperten in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Behörden empfohlen. Auswirkungen voraussicht-
lich nicht erheblich. 
 

Wasser Das Versickerungsgutachten hat ergeben, dass aufgrund des geologischen 
Untergrundes nahezu keine Versickerung im Gebiet erfolgt. Große Teile des 
Plangebietes werden im Rahmen der Bebauung versiegelt. Ein Konzept zum 
Regenwassermanagement wurde entwickelt. Die Verpflichtung zur Schaf-
fung von Retentionsvolumen, bspw. in Form von Dachbegrünung, Rigolen 
und Mulden wird festgesetzt, der Abfluss damit gesteuert und gedrosselt. 
Erg.: Auswirkungen voraussichtlich nicht erheblich 
 

Luft Vorbelastung durch Verkehrsimmissionen der umgebenden Straßen und 
Feuerungsanlagen der bestehenden Altbauten. Laut Flechtenkarte ist die 
Luftbelastung mäßig. Durch eine zeitgemäße Neubebauung, die die entspre-
chenden gesetzlichen Regelungen (EnEV, 1. BImSchV) einhalten muss, wird 
die Luftqualität voraussichtlich kaum verschlechtert.  
Erg.: Auswirkungen voraussichtlich nicht erheblich. 
 

Klima Das Gebiet liegt im thermisch hoch belasteten Innenstadtbereich und hat 
durch seinen hohen Grünflächenanteil eine hohe klimaökologische Aus-
gleichsfunktion. Eine zusätzliche Bebauung verringert diese Funktion deut-
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lich. Wesentliche Grünflächen werden jedoch erhalten. Zudem sieht das 
städtebauliche Konzept eine starke Durchgrünung mit Bäumen sowie Dach-
begrünungen vor, was die klimatischen Auswirkungen der Bebauung ver-
mindert. Die breit angelegte Quartiersmittelachse ermöglicht eine gute 
Durchströmung des Gebietes mit Kaltluft wobei die begleitende Bebauung 
die Kaltluftfließrichtung kanalisiert und positiv lenkt.  
Erg.: Auswirkungen voraussichtlich nicht erheblich. 
 

Weitere Aspekte zum 
Schutz der Menschen 
und ihrer Gesundheit  

Lärm: Vorbelastung durch die B 28. Ein Gutachten zur Lärmsituation wurde 
erstellt; es kommt zu dem Schluss, dass Lärmschutzmaßnahmen erforderlich 
sind, um die zukünftige Nutzung zu ermöglichen (siehe Abschnitt 4.5).  
Erg.: Vorbelastung vorhanden, Auswirkungen bei Umsetzung der Maß-
nahmen aus dem Schallschutzgutachten voraussichtlich nicht erheb-
lich. 
 
Landschaftsbild / Erholung: Der östliche Teil des Plangebiets war mit vier 
ebenerdigen, einfachen Barracken bebaut und stellte bereits vor Abbruch der 
Gebäude ein wenig einladenden Ort dar, dem keine Bedeutung für Erholung 
und Landschaftsbild zuzuschreiben ist. Die Grünfläche im westlichen Ge-
bietsteil wird wenig genutzt und erfüllt daher keine nennenswerte Erholungs-
funktion. 
 
Durch die Bebauung werden Rad- und Fußwegeverbindungen durch das 
Gebiet geschaffen. Pflege und Neugestaltung der Grünflächen sowie neue 
Durchwegungen und Spielmöglichkeiten steigern erheblich die Erholungs-
funktion und Aufenthaltsqualität. 
 
Erg.: Auswirkungen voraussichtlich nicht erheblich. 
 

Kultur- und Sachgüter Es handelt sich um eine Brachfläche, einen ehemaligen Steinbruch und eine 
Grünfläche. Zudem wird der Steilhang des ehemaligen Steinbruchs durch 
Anlage eines Pfades erlebbar gemacht. Eine Aktivierung ist sinnvoll und 
betrifft weder Kultur- noch Sachgüter. 
Erg.: Auswirkungen voraussichtlich nicht erheblich. 
 

 
6.3 Eingriffsregelung 
 
Das Plangebiet liegt im Innenbereich, das Bebauungsplanverfahren erfolgt nach § 13a BauGB. In die-
sem Fall gelten Eingriffe als zulässig (§ 13a (2) 4 BauGB) und eine Eingriffs-Ausgleichsbilanz sowie 
Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

 
6.4 Artenschutz 
 
Unabhängig von der Berücksichtigung der Umweltbelange im Bebauungsplan und der Eingriffsregelung 
sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß § 44 BNatSchG zu berücksichtigen. Daher hat 
das Büro für Natur- und Artenschutz Frank Kirschner, Köngen, eine artenschutzrechtliche Prüfung 
durchgeführt. 
 
Für das Plangebiet wurden dabei Untersuchungen hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände nach § 44 (1) i. V. mit (5) BNatSchG für die Artenschutzgruppen Vögel und Fledermäuse sowie 
Zauneidechsen und Haselmaus durchgeführt. 
 
Bei den im Untersuchungsraum nachgewiesenen Brutvögeln handelt es sich ausschließlich um weit 
verbreitete ungefährdete Freibrüter in Gehölzen Bei diesen Vogelarten ist davon auszugehen, dass die 
ökologische Funktion ihrer Habitate in räumlichem Zusammenhang erhalten bleibt. Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten von Fledermäusen sind durch den geplanten Bebauungsplan nicht betroffen, erhebliche 
Auswirkungen auf Jagdhabitate der vorkommenden Fledermausarten sind nicht zu erwarten. Zau-
neidechsen und Haselmaus konnten bei näherer Untersuchung nicht nachgewiesen werden. 
 
Bei Berücksichtigung der folgenden Maßnahme zur Vermeidung werden keine Verbotstatbestände nach 
§ 44 (1) i. V. m. (5) BNatSchG für Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und die Europäischen 
Vogelarten erfüllt:  
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 Zur Baufeldfreimachung erforderliche Gehölzrodungen sind außerhalb der Brutzeit zwischen Ok-
tober und Februar durchzuführen. In Ausnahmefällen kann in Rücksprache mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde von diesen Zeitvorgaben abgewichen werden, unter der Voraussetzung, 
dass der entsprechende Bereich zuvor von einem Artenkenner auf Brutvorkommen von Vögeln 
untersucht wurde. 

 Zur Ermöglichung der Hinderniserkennung für Vögel, muss das Material bei der Errichtung von 
Lärmschutzglaselemente wahlweise aus nicht transparentem Glas (z.B. Milchglas) bestehen oder 
bei lichtdurchlässigem Glas ein kontrastreiches Punkt- oder Strichmuster (lineare Markierungen: 
Linienstärke mind. 3 mm (horizontal) bzw. 5 mm (vertikal), Deckungsgrad mind. 15 %; Punktras-
ter: bei Punktdurchmesser <30 mm Deckungsgrad 25 %, bei >30 mm Deckungsgrad 15 %) ver-
wendet werden. Das Glas darf einen Außenreflexionsgrad von max. 15 % aufweisen. 

 Nachteilige Auswirkungen auf den Naturhaushalt durch künstliche Lichtquellen sind zu vermei-
den. Unter besonderer Berücksichtigung des Artenschutzes und zur Vermeidung von Störung 
sind daher umweltverträgliche und insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden. Empfohlen 
werden LED-Beleuchtung mit warmweißer Farbtemperatur (<3000 Kelvin) oder vergleichbare 
umweltverträgliche Produkte. 

 
 
Vorkehrungen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) sind 
nicht erforderlich. 
 
6.5 Altlasten 
 
Die Flurstücke 8220/1, 8220, 11058 und 8221/1 werden mit der Objektnummer AA1836 als „A-Fall“ im 
Kataster geführt, d.h. ausscheiden/archivieren. Es handelt sich um einen Steinbruch, der lediglich im 
Jahr 1963 mit geringer Menge Erdaushub verfüllt wurde, das Volumen der Ablagerungen liegt unter 500 
m³. 
Teile der Flurstücke 8221/1 und 11058 werden mit der Objektnummer 2183 als „A-Fall“ im Kataster ge-
führt, d.h. ausscheiden/archivieren. Es handelt sich um eine ehemalige Ziegelei, deren Betrieb bereits 
vor dem 2. Weltkrieg eingestellt wurde. Untergrundverunreinigungen sind nicht zu erwarten. 
 
Der südliche Rand des Flurstücks 8220 befindet sich im 50-Meter-Radius einer Bombardierung. Es be-
steht die Möglichkeit, dass sich durch die Kriegseinwirkungen in den Jahren 1944/45 noch entsorgungs-
relevante Restverunreinigungen auf dem Flurstück befinden. Es wird darauf hingewiesen, dass nur der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Stuttgart (KMBD) oder ein autorisiertes, zertifiziertes Ingenieurbüro die 
einzig berechtigten Institutionen sind, die im Vorfeld und ggf. vor Ort das Gefahrenpotenzial beurteilen 
dürfen. Informationen sind beim Regierungspräsidium Stuttgart erhältlich, Referat 16, Kampfmittelbesei-
tigungsdienst unter www.rp.baden-württemberg.de. 
 
Anhand repräsentativer historischer Luftbilder wurde eine Luftbildauswertung zur Vorerkundung einer 
potenziellen Belastung durch Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg, vorrangig Sprengbomben-
Blindgänger, durchgeführt (siehe Kampfmittelgutachten vom 28.10.2020). Dies liefert folgendes Ergeb-
nis: 
 

 Die untersuchten Luftbilder liefern keine Hinweise auf eine erhöhte potenzielle Belastung des 
Untersuchungsgebiets durch Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg.  

 Nach unserem jetzigen Kenntnisstand können die geplanten Erkundungs- und Bauarbeiten für 
das geplante Bauvorhaben ohne weitere Auflagen durchgeführt werden. 

 Da die Gefahr von Artilleriegranaten-Blindgängern jedoch nicht vollständig ausgeschlossen wer-
den kann (siehe Kapitel 5.2. des Gutachtens), empfehlen wir dem Baustellenpersonal eine be-
sonders umsichtige Arbeitsweise. Informationen über Maßnahmen beim Auffinden von Kampfmit-
teln gibt es auf der Webseite des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) Baden-Württemberg, 
erreichbar über die Seite des Regierungspräsidiums Stuttgart, Abteilung 1, Referat 16: Polizei-
recht, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, KMBD.  

 
Auch abgesehen von Artilleriegranaten-Blindgängern können diese Aussagen nicht als Garantie für die 
absolute Kampfmittelfreiheit des Untersuchungsgebiets gewertet werden. Sie beziehen sich ausschließ-
lich auf das dargestellte Untersuchungsgebiet und gelten für den Zeitraum des beschriebenen Bauvor-
habens. 
 
6.6 Denkmalschutz 
 
Unmittelbar südlich und südwestlich an das Planungsgebiet angrenzend sind vom Bereich Heppstraße 
auf der Niederterrasse über der Echaz römische Siedlungsreste bekannt, die ein Straßendorf entlang 
einer talaufwärts führenden römischen Straße erkennen lassen (Verz. arch. KD Reutlingen Nr. 8). Wei-

http://www.rp.baden-württemberg.de/
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tere römische Baureste sind vom Bereich Benzstraße/Gminderstraße bekannt (Verz. arch. KD Reutlin-
gen Nr. 7). Nach gegenwärtigem Kenntnisstand kann es nicht ausgeschlossen werden, dass sich das 
römische Siedlungsareal in den südlichen Abschnitt des Bebauungsplangebietes erstreckt. 
 
An der Erhaltung von Kulturdenkmalen besteht grundsätzlich ein öffentliches Interesse. Um einer unkon-
trollierten Zerstörung archäologischer Zeugnisse vorzubeugen, ist es erforderlich, im Vorfeld einer Er-
schließung und Bebauung des Geländes eine archäologische Sondierung durchzuführen. Nicht ausge-
schlossen werden kann, dass daraus resultierend Rettungsgrabungen notwendig werden, um archäolo-
gische Kulturdenkmale zu sichern, zu dokumentieren und zu bergen, um sie wenigstens auf diese Wei-
se künftigen Generationen als Geschichtsquelle zu überliefern. 
 
Um allseitige Planungssicherheit zu gewinnen und um spätere Bauverzögerungen zu vermeiden, sollten 
frühzeitig im Vorfeld der Erschließung archäologische Voruntersuchungen durch das Landesamt für 
Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (LAD) durchgeführt werden. Zweck dieser Vorunter-
suchungen ist es, festzustellen, ob bzw. in welchem Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen be-
darf. Dazu bietet das Landesamt für Denkmalpflege den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung zu den Rahmenbedingungen an, d. h. insbesondere zu Fristen für die Untersuchungen und zur 
Kostenbeteiligung des Veranlassers. Nähere Informationen finden Sie unter (http://www.denkmalpflege-
bw.de/denkmale/projekte/archaeologische-denkmalpflege/pilotprojekt-flexible-prospektionen.html). 
 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Falle notwendiger Rettungsgrabungen die Bergung und Do-
kumentation der Kulturdenkmale ggf. mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann und durch den Vor-
habenträger finanziert werden muss. 
 
Generell verweisen wir auf die Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG (Denkmalschutzgesetz): Sollten 
archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, ist gemäß § 20 DSchG die Denkmalbehörde 
umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Kno-
chen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis 
zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht 
die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2 – Regionale Archäo-
logie Schwerpunkte, Inventarisation) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Die Möglichkeit zu 
Fundbergung und Dokumentation ist einzuräumen. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 
DSchG) wird hingewiesen. 
 

7. Planverwirklichung 

 
7.1 Bodenordnung 
 
Die Fläche befindet sich größtenteils in Privateigentum und in kleineren Teilen befindet sie sich im Ei-
gentum der Stadt Reutlingen. Grundstücksveräußerungen werden vertraglich geregelt. Bodenordnende 
Maßnahmen sind nicht erforderlich.  
 
7.2 Flächenbilanz 
 
Das Plangebiet umfasst insgesamt eine Gesamtfläche von ca. 5,78 ha. 
 

Allgemeines Wohngebiet 1,82 ha 

Urbanes Gebiet 0,53 ha 

Öffentliche Grünfläche und Freiräume 1,32 ha 

Verkehrsflächen 2,10 ha 

Flächen für Ver- und Entsorgung 0,01 ha 

Gesamt 5,78 ha 

 

8. Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten 

 
Im Rahmen des städtebaulichen Ideenwettbewerbs wurden alternative Planungskonzepte geprüft. Auf-
grund verschiedener Nachteile gegenüber dem vorliegenden Entwurf wurden diese Konzepte jedoch 
nicht weiterverfolgt. Durch die vorgesehene Bebauung auf einer Brachfläche bzw. einer mindergenutz-
ten Grünfläche in innerstädtischer Lage mit guter Verkehrsanbindung kann entsprechend des Leitbilds 
„Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ neue Wohnbaufläche in erheblichem Umfang geschaffen 
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werden. Durch eine Nutzungsmischung von Gewerbe- und Wohnflächen in Verbindung mit Flächen für 
soziale Zwecke wird das Quartier zudem dem Leitgedanken der Stadt der kurzen Wege gerecht. 
 

9. Gutachten 

 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Justinus-Kerner-Straße“ wurden folgende Gutachten 
erarbeitet: 
 

- Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung „Entwicklungsbereich Schieferbuckel“, vom Büro für Na-
tur- und Artenschutz Frank Kirschner, vom 02.05.2016 

- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung „Plangebiet West – Justinus-Kerner-Straße“, vom Büro 
für Natur- und Artenschutz Frank Kirschner, vom 20.12.2018 

- Artenschutzrechtliche Stellungnahme B-Plan „Anschlussknoten Justinus-Kerner-Straße – B 28“, 
vom Büro für Natur- und Artenschutz Frank Kirschner, vom 15.01.2020 

- Voruntersuchung zum Straßenverkehrslärm „Entwicklungsfläche Schieferbuckel in Reutlingen“ 
mit schalltechnischen Planungshinweisen, vom Ingenieurbüro für Technischen Umweltschutz 
Dr.-Ing. Frank Dröscher, vom 20.05.2016 

- Schalltechnische Untersuchung, vom Ingenieurbüro für Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. 
Frank Dröscher, vom 20.12.2019 

- Verkehrstechnische Untersuchung und Simulation, von SCHLOTHAUER & WAUER Ingenieur-
gesellschaft für Straßenverkehr, vom Dezember 2016 

- Verkehrsuntersuchung zur Erschließung des Entwicklungsbereichs Schieferbuckel – Fort-
schreibung Verkehrsprognose 2030, von Planungsgruppe Kölz GmbH, vom November 2019 

- Geotechnischer Bericht zu den allgemeinen Baugrundverhältnissen im Entwicklungsbereich 
„Schieferbuckel“, von Vees & Partner, vom 24.05.2016 

- Bericht zu den durchgeführten Versickerungsversuchen, vom Büro für angewandte Geowissen-
schaften Gerweck/Potthoff, vom 06.11.2019 

- Entwicklungsbereich Schieferbuckel – Voruntersuchung Klima, vom Ingenieurbüro für Techni-
schen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher, vom 31.05.2016 

- Luftbildauswertung auf Kampfmittel „Justinus-Kerner-Straße, Schieferterrassen Reutlingen-
Betzingen“ von LBA Luftbildauswertung vom 28.10.2020 

- Mobilitätskonzept „Schieferterrassen“, von Modus Consult Ulm, vom 10.06.2020 
 
 
 
 
 
gez. 
 
 
 
Dvorak 
 


